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Geschäftszahl: BMVIT-9.000/0029-I/PR3/2019 13. Juni 2019  

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Scherak, Kolleginnen und Kollegen haben am 23. Ap-

ril 2019 unter der Nr. 3351/J an meinen Amtsvorgänger eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Folgeanfrage: Kosten für externe Legistik gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 4: 
 Für welche Gesetzesvorhaben wurden seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode exter-

ne Expert_innen beauftragt? Bitte jeweils um gesonderte Auflistung pro Ministerialent-
wurf bzw. Regierungsvorlage. 

a. Welche natürlichen oder juristischen Personen wurden als externe Expert_innen 
für welche Gesetzesvorhaben beauftragt? 

b. Wie hoch ist der finanzielle Aufwand, der seit Beginn der Legislaturperiode für die 
Beauftragung externer Expert_innen getätigt wurde? 

 Für welche Gesetzesvorhaben wurde seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode die Er-
stellung von externen Gutachten beauftragt? Bitte jeweils um gesonderte Auflistung pro 
Ministerialentwurf bzw. Regierungsvorlage. 

a. Welche natürlichen oder juristischen Personen wurden als externe Gutach-
ter_innen für welche Gesetzesvorhaben beauftragt?  

b. Wie hoch ist der finanzielle Aufwand, der seit Beginn der Legislaturperiode für 
externe Gutachten getätigt wurde? 

c. Werden diese Gutachten veröffentlicht? 
d. Wenn ja, wo? 
e. Wenn nein, warum nicht? 
f. Wenn nein, ist geplant, sie in naher Zukunft zu veröffentlichen?  
g. Welche Gutachten sollen in naher Zukunft in Auftrag gegeben werden? Bitte um 

Aufgliederung jeweils nach Inhalt, Auftragnehmer_in und Kosten. 
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 Für welche Gesetzesvorhaben wurde seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode die ex-
terne Erstellung von Formulierungsvorschlägen für Ministerialentwürfe bzw. Regierungs-
vorlagen in Auftrag gegeben? Bitte jeweils um gesonderte Auflistung pro Ministerialent-
wurf bzw. Regierungsvorlage. 

a. Welche externen natürlichen oder juristischen Personen wurden für die Erstel-
lung von Formulierungsvorschlägen welcher Ministerialentwürfe bzw. Regie-
rungsvorlagen beauftragt?   

b. Wie hoch ist der finanzielle Aufwand, der seit Beginn der Legislaturperiode für die 
externe Erstellung von Formulierungsvorschlägen getätigt wurde? 

 Für welche Gesetzesvorhaben wurden seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode exter-
ne Ausarbeitungen von Gesetzesentwürfen in Auftrag gegeben? Bitte jeweils um geson-
derte Auflistung pro Ministerialentwurf bzw. Regierungsvorlage. 

a. Welche externen natürlichen oder juristischen Personen wurden für die Ausarbei-
tung welcher Gesetzesentwürfe beauftragt? 

b. Wie hoch ist der finanzielle Aufwand, der seit Beginn der Legislaturperiode für die 
externe Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen getätigt wurde? 

 
Seitens des BMVIT wurde seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode auf keine externen Le-

gisten und Legistinnen zurückgegriffen. Unabhängig davon werden im Einzelfall Expertisen 

für spezifische legistische Fragestellungen eingeholt. Die Formulierung der Gesetzesvorha-

ben erfolgt allerdings ausschließlich durch das BMVIT.  

Im Übrigen verweise ich auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 2881/J. 
 
Zu Frage 5: 

 Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein Ministerialentwurf oder eine Regie-
rungsvorlage gänzlich intern erstellt werden kann, oder ob externe Expert_innen beauf-
tragt bzw. externe Gutachten, Formulierungsvorschläge oder Gesetzesentwürfe in Auf-
trag gegeben werden? 

 

Selbstverständlich werden Regierungsvorlagen in meinem Ministerium hausintern erarbeitet. 

Legistik ist ein überaus komplexer Prozess, der in meinem Haus von Fachexpertinnen und -

experten bearbeitet wird. Es gibt verschiedene Gründe, warum es notwendig sein kann, im 

Einzelfall externe Expertinnen oder Experten zu einem bestimmten Thema heranzuziehen. 

Z.B. ist es sinnvoll, in bestimmten Bereichen neben der Ressortsicht eines Themenkomplexes 

auch den Blickwinkel von Außenstehenden beleuchten zu lassen. 

 

 

 

 

Mag. Andreas Reichhardt 
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